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Gemäß der Beitrags- und Gebührensatzung des Wasserverbandes Nord (WV Nord) wird nach 

Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung am 12.12.2025 folgender Anhang 1 für die 
Gemeinde Viöl erlassen: 

 
A. Beiträge 

Der WV NORD erhebt gem. der §§ 12 ff. der Beitrags- und Gebührensatzung zur Deckung des Aufwands für 

die Herstellung, den Ausbau und den Umbau der Schmutzwasseranlage einen Kanalanschlussbeitrag. 
 

Gem. § 13 Abs. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung ist Maßstab für den Beitrag die Fläche in m², die sich 
durch Vervielfältigung der Grundstücksfläche mit der festgesetzten Vollgeschosszahl ergibt. 

 
Der Beitragssatz beträgt                              2,74 €/m²  

 

In Gebieten mit Druckentwässerungssystemen gem. § 13 Abs.1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird 
zusätzlich für ein betroffenes Grundstück 30,68 € 

pro vollen laufenden Meter Anschlusslänge erhoben, soweit die von der Grundstücksgrenze zu messende 
Anschlusslänge von 15 m auf dem Grundstück überschritten wird. 

 

Gem.  § 12 Abs. 4 der Beitrags- und Gebührensatzung ist für die erstmalige Herstellung des Kontrollschachtes 
auf dem Grundstück eine Kostenerstattung zu leisten. Die Höhe der Kostenerstattung bemisst sich nach den 

tatsächlichen Herstellungskosten für jeden Kontrollschacht. 
 

B. Gebühren 

1. Zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 

Für die leitungsgebundene zentrale Schmutzwasserbeseitigung werden gem. §§ 2 ff. der Beitrags- und 
Gebührensatzung Schmutzwasserbeseitigungsgebühren erhoben. Die Schmutzwassergebühr setzt sich 

zusammen aus einer Grundgebühr und einer mengenabhängigen Gebühr. 
 

Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler bemessen. Befinden sich auf 

dem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die Grundgebühr nach der Summe der Nennleistungen der 
einzelnen Wasserzähler bemessen. Sofern kein Wasserzähler vorhanden ist, wird die Grundgebühr nach der 

Anzahl der versorgten Personen bemessen. Die monatliche Grundgebühr beträgt bei Verwendung von einem 
Nenndurchfluss 

 

  Q3 2,5 m³/h 2,00 € 
  Q3 4 m³/h  3,20 € 

  Q3 10 m³/h 8,00 € 
  Q3 16 m³/h 12,80 € 

  Q3 25 m³/h 20,00 € 
    

Die monatliche Grundgebühr für einen Anschluss  

ohne Wasserzähler beträgt 2,00 € 
 

Die mengenabhängige Gebühr beträgt 6,72 €/m3 

 

Bei an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, landwirtschaftlichen Betrieben mit 

Viehhaltung, für die kein zusätzlicher Wasserzähler gemäß § 3 Abs. 8 der Beitrags- und Gebührensatzung 
angemeldet ist, sowie bei Haushalten mit zusätzlicher eigener Wasserversorgung ohne entsprechende 

Messeinrichtung wird wegen der vom Hauptfrischwasserzähler abweichenden, in den öffentlichen Kanal 
eingeleiteten Schmutzwassermenge die Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr abweichend 

von § 3 Ab. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung pauschal mit 45 m³ pro gemeldeter Person und Jahr 

angesetzt. 
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C. Nebenleistungen 
1. Kostenerstattung für die Herstellung zusätzlicher Anschlusskanäle 

Die Kostenerstattung für die Herstellung zusätzlicher Anschlusskanäle für den Grundstücksanschluss gemäß 
§ 17 der Beitrags- und Gebührensatzung wird anhand der tatsächlichen Kosten erhoben. Die angemessene 

Vorausleistung kann bis zu 80 % der tatsächlichen Kosten betragen.  

 
2. Kosten für Abzugs- oder Gartenwasserzähler 

Die Kosten für die Abnahme und ggf. Verplombung des Nebenzählers durch den Mitarbeiter des Verbandes 
betragen 25,00 €. Sofern eine Abnahme wiederholt werden muss, weil die Bedingungen für eine Abnahme 

nicht erfüllt wurden, fallen erneut 25,00 € an.  
 

Für die Einrichtung, Ablesung und Abrechnung von Abzugs- und Gartenwasserzähler erhebt der Verband ein 

monatliches Entgelt in Höhe von  1,00 €/Zähler 
 

D. Inkrafttreten 
Dieser Anhang 1 tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Oeversee, den 12.12.2025   Oeversee, den 12.12.2025 
 

gez. Martin Ellermann    gez. Michael Eickmann 
……………………………..    ………………………………… 

Martin Ellermann    Michael Eickmann 

Verbandsvorsteher    Verbandsgeschäftsführer 


